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Januar 2017 Liebe Leserin, lieber Leser, dem Mittelstand ... - BVMW

01.01.2017 - in Betracht. Für Übertragungen ab 26 Millionen Euro vermindert sich der. Verschonungsabschlag sukzessive. Alternativ kommt ein Erlass von der. Erbschaftsteuer infrage. Der Erlass ist davon abhängig, ob der Empfänger in der Lage ist, die Erbschaftsteuer aus seinem persönlichen Vermögen zu tragen. 
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Januar 2017



Liebe Leserin, lieber Leser, dem Mittelstand geht es gut, aber er wünscht sich eine andere Politik – das dokumentiert unsere jährliche Unternehmerumfrage. Was sich zum 1. Januar für Sie geändert hat, haben wir hier übersichtlich aufgelistet. Neu in diesem Newsletter ist unsere Rubrik zum Thema Steuern. Viel Spaß beim Lesen! Ihr



Ralf Pohl Bundesgeschäftsführer



Umfrage: Mittelstand will schwarz-gelb Nach der Bundestagswahl 2017 bevorzugen 46 Prozent der Mittelständler eine schwarz-gelbe Koalition, 13 Prozent ein „Jamaika“-Bündnis aus Union, Grünen und FDP. Eine Fortsetzung der Großen Koalition wollen dagegen nur 12 Prozent. Das ist das Ergebnis der jährlichen BVMW-Unternehmerumfrage. Trotz weltweiter Krisen erwarten 62 Prozent der befragten KMU auch für 2017 einen anhaltenden Aufschwung in Deutschland.  



Zu den Ergebnissen



2017: Was ändert sich für Unternehmen? Wie jedes Jahr ändern sich auch zu Beginn von 2017 zahlreiche Prozentsätze und Schwellenwerte, Mindestund Höchstbeträge. Wir haben alle wichtigen Änderungen für Sie aufgelistet – von A wie Altenförderung bis Z wie Zusätzlicher Feiertag. Das ändert sich 2017



Gut oder schlecht für die Wirtschaft: Was erwarten Sie von Trump? Der neue amerikanische Präsident polarisiert die Öffentlichkeit: Wird er für eine Destabilisierung des internationalen Gleichgewichts sorgen und den Freihandel einschränken – und damit der exportorientierten deutschen Wirtschaft schaden? Oder deutet die positive Entwicklung der Finanzmärkte seit seiner Wahl bereits auf einen wirtschaftlichen Aufschwung der US-Wirtschaft hin? Was meinen Sie? Kommentar abgeben



 



Erpressung durch Computerviren: So schützen Sie sich vor Ransomware Cyber-Erpressung ist zu einer akuten Bedrohung für die Wirtschaft geworden. Sobald ein sogenannter Ransomware-Trojaner in ein System eindringt, verschlüsselt er im Hintergrund alle Dateien. Die Dateien sind zwar weiterhin auf dem Computer, können aber ohne den Entschlüsselungs-Key nicht geöffnet oder verwendet werden. Diesen erhalten die Opfer erst, nachdem sie ein „Lösegeld“ bezahlt haben. So schützen Sie sich



 



Korruptionsprävention im Mittelstand – das müssen Sie beachten Was sind Ursachen und Konsequenzen von Korruption? Wie hoch ist das Risiko, von Korruption betroffen zu sein und welche Präventionsmechanismen können Unternehmen etablieren? Im Rahmen des Forschungsprojekts „Risikomanagement der Korruption“ des Bundesforschungsministerium (BMBF) wurde in Kooperation mit dem BVMW eine praxisnahe Broschüre mit den wichtigsten Antworten entwickelt und nun veröffentlicht.  



Mehr Informationen



E-world: Freikarten für Europas größte Energiemesse in Essen Vom 7. bis 9. Februar trifft sich die Energiewirtschaft zu ihrem jährlichen Stelldichein im Ruhrpott. Im Fokus der Messe „E-world energy & water 2017“ stehen die Themen Smart Energy und Innovation. BVMW-Mitglieder erhalten freien Eintritt. Der Aktionscode lautet: BVMW-EW17. Kostenlose Eintrittskarten



Umfrage: Wie halten Sie es mit betrieblicher Weiterbildung? Mithilfe von Weiter- oder Fortbildungsmaßnahmen können nicht nur offene Stellen intern besetzt, sondern auch die Mitarbeitermotivation gefördert und die Attraktivität als Arbeitgeber gesteigert werden. Doch wie setzen KMU die betriebliche Weiterbildung bisher ein? Und wie lässt sich die Weiterbildung zukunftsfähig gestalten? Diese und weitere Fragen soll der Trendmonitor „betriebliche Weiterbildung“ klären.  



Zur Umfrage



Steuern auf den Punkt Steuerberater Dr. Sebastian Krauß aus der BVMW-Kommission Steuern und Finanzen informiert mittelständische Unternehmen über Neuigkeiten aus dem Bereich Steuern und gibt Tipps. Diesmal zu folgenden Themen: ƒƒ Erbschaftsteuerreform – Wie profitieren Unternehmer vom neuen Recht? ƒƒ Erbschaftsteuerreform – Welche Gestaltungsmaßnahmen können Unternehmer ergreifen? ƒƒ Steuerliche Maßnahmen zur Förderung von Flüchtlingen



Alles was Recht ist Die Juristen der BVMW-Rechtskommission informieren mittelständische Unternehmen über Neuigkeiten aus Rechtsprechung und Gesetzgebung und geben Tipps. Diesmal zu folgenden Themen: ƒƒ Vorsicht Falle: Sozialversicherungsbeiträge ƒƒ Rangrücktritt zur Insolvenzvermeidung ƒƒ Chancen und Risiken: Europäische Kontenpfändungsverordnung



Videos



Bildgalerien



Medien



Was bedeutet Trump für die deutsche Wirtschaft?



Deutscher Mittelstand Media Award 2016



Tagesschau: Befristete Teilzeit wäre „bürokratisches Monster“



News 2017: Was ändert sich für Unternehmen und Haushalte? Mit Beginn des Jahres 2017 wurde eine Vielzahl von Änderungen und Neuregelungen gültig. In der nachfolgenden Übersicht werden die Wichtigsten in kompakter Form erläutert: Altenförderung: Der Beitrag der Arbeitgeber zur Arbeitslosenversicherung entfällt für Beschäftigte, die nach der Regelaltersgrenze weiter arbeiten und versicherungsfrei sind. Altersvorsorge: Vorsorgeaufwendungen für das Alter können steuerlich besser geltend gemacht werden. Dazu gehören etwa Beiträge zur gesetzlichen Rentenkasse oder zu den Versorgungswerken. Für die Berücksichtigung der Sonderausgaben gilt ein Höchstbetrag von 23.362 Euro. Maximal können 84 Prozent abgesetzt werden. Bei Arbeitnehmern, die in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, wird von den Vorsorgeaufwendungen der steuerfreie Arbeitgeberanteil abgezogen. Beitragsbemessungsgrenze: Die Beitragsbemessungsgrenze, bis zu der auf Arbeitsentgelt oder Rente Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen sind, steigt bei der Rentenversicherung im Westen auf 6.350 Euro monatlich und im Osten auf 5.700 Euro. Die bundeseinheitliche Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung beträgt 52.200 Euro jährlich. Die Pflicht zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung wurde auf Beschäftigte mit einem Arbeitsentgelt bis 57.600 Euro ausgeweitet. Betriebliche Altersvorsorge: Mit der höheren Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung erhöht sich der Teil des Gehalts, den der Arbeitgeber steuer- und abgabenfrei in eine Direktversicherung, Pensionskasse oder einen Pensionsfonds investieren kann. Der geförderte Höchstbetrag beträgt 3.048 Euro pro Jahr. EEG-Umlage: Die Ökostrom-Umlage steigt auf 6,88 Cent pro Kilowattstunde. Einkommensteuer: Die Eckwerte des Einkommensteuertarifs wurden ausgeweitet, sodass einige Steuersätze erst bei höheren Einkommen greifen. Damit wird die Mehrbelastung aus der „kalten Progression“ gemildert. Der Steuersatz fängt mit 14 Prozent an, bei einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 8.821 Euro (für Ledige) und steigt dann mit dem Einkommen allmählich an bis auf 42 Prozent ab 54.058 Euro. Elektronische Kassen: Es dürfen nur noch Registrierkassen und PC-Kassensysteme eingesetzt werden, die alle Umsätze aufzeichnen und für mindestens zehn Jahre speichern können. Bußgelder bis 5.000 Euro sind zunächst möglich, die bis 2020 auf 25.000 Euro ansteigen können. Falls der „Entwurf eines Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen“ vom 13. Juli 2016 beschlossen wird, müssen Unternehmen ab Januar 2020 sicherstellen, dass ihre elektronischen Kassen manipulationssicher sind.



Flexi-Rente: Ältere Arbeitnehmer bekommen durch die neue Flexi-Rente mehr Möglichkeiten für einen flexiblen Übergang in die Rente. Künftig soll es für den Hinzuverdienst eine Obergrenze von 6.300 Euro im Jahr geben. Von Hinzuverdiensten, die darüber liegen, werden 40 Prozent von der Rente abgezogen. Garantiezins: Für klassische Lebensversicherungen gilt ein niedrigerer Garantiezins von 0,9 Prozent. Für Bestandskunden ändert sich nichts. Sie erhalten die garantierten Leistungen ihres bestehenden Vertrages. Gesetz zum „Bürokratieabbau 2.0“: Das im Herbst 2016 verabschiedete zweite Bürokratieabbaugesetz soll vor allem auf die Entlastung der mittelständischen Wirtschaft abzielen. Die Entlastungen werden auf einen Umfang von 360 Millionen Euro geschätzt. Es besteht aus drei Komponenten: 1.) Anhebung der umsatzsteuerlichen Wertgrenze für Kleinbetragsrechnungen von 150 Euro auf 200 Euro; 2.) Wegfall der Aufbewahrungspflicht der Lieferscheine; 3.) Die Grenze für die vierteljährliche Abgabe von Lohnsteuer-Anmeldungen wird von 4.000 Euro auf 5.000 Euro angehoben. Die monatliche Abgabe wird erst bei einem Betrag von über 5.000 fällig. Grundfreibetrag: Der Grundfreibetrag steigt um 168 Euro auf 8.820 Euro. Davon profitieren alle Steuerzahler, da der Fiskus erst bei Einkommen über dem Grundfreibetrag Steuern abzieht. Steuern werden bei einem Ledigen erst ab einem zu versteuernden Einkommen von mehr als 8.820 Euro im Jahr fällig. Bei Ehepaaren oder eingetragenen Lebenspartnern verdoppelt sich der Betrag auf 17.640 Euro. Hartz-IV-Sätze: Der Regelsatz für Alleinstehende beträgt 409 Euro pro Monat, für Paare 736 Euro, die Grundsicherung für Kinder zwischen sechs und 13 Jahren liegt bei 291 Euro. Der Regelsatz für Kinder bis zu sechs Jahren beträgt 237 Euro im Monat. Jugendliche bis 18 Jahre erhalten 311 Euro. Insolvenzgeldumlage: Der Umlagesatz für das Insolvenzgeld sinkt von bisher 0,12 auf 0,09 Prozent. Insolvenzgeld ist an Arbeitnehmer zu zahlen, die für die letzten drei Monate vor einer Insolvenz noch Arbeitsentgelt beanspruchen können. Kinderfreibetrag: Der Kinderfreibetrag für zusammenveranlagte Ehegatten mit einem Kind beträgt 7.356 Euro. Für Eltern bleibt dieser Betrag pro Kind und Jahr steuerfrei. Kindergeld: Das Kindergeld steigt um monatlich zwei Euro pro Kind. Für die ersten beiden Kinder beträgt es monatlich je 192 Euro, für das dritte Kind 198 Euro. Ab dem vierten Kind und für alle weiteren Kinder gibt es jeweils 223 Euro. Kinderzuschlag: Für Geringverdiener steigt der Kinderzuschlag um 10 Euro auf 170 Euro je Monat. Künstlersozialversicherung: Der Abgabesatz sinkt von 5,2 auf 4,8 Prozent. Mindestlohn: Der gesetzliche Mindestlohn steigt von 8,50 Euro auf 8,84 Euro pro Stunde. Minijobber auf 450 Euro-Basis können nur noch höchstens 50 Stunden und 54 Minuten im Monat arbeiten, statt wie bislang 52 Stunden. Mutterschutz: Bei Geburt eines behinderten Kindes steigt die Schutzfrist von acht auf zwölf Wochen. Eine Schwangere darf zwischen 20 und 22 Uhr tätig sein, sofern sie eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorlegt. Neurentner: Bei der Rentenbesteuerung erhöht sich der steuerpflichtige Rentenanteil von 72 auf 74 Prozent. Somit blieben nur noch 26 Prozent der ersten vollen Bruttojahresrente steuerfrei. Dieser Anteil gilt für im Jahr 2017 neu hinzukommende Rentnerjahrgänge. Bei Bestandsrenten bleibt der festgesetzte steuerfreie Rentenanteil erhalten. Pflegeversicherung – Anspruch: Eingeführt wird ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff, der sich nach dem Grad der Selbstständigkeit des Betroffenen richtet und nicht mehr nach dem Zeitaufwand für die Hilfe. Demenzkranken wird Anspruch auf die gleichen Leistungen eingeräumt wie Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Die drei Pflegestufen werden auf fünf Pflegegrade ausgeweitet. Menschen, die ein Familienmitglied pflegen, werden bei Sozialbeiträgen bessergestellt.



Pflegeversicherung – Beitrag: Der Beitragssatz steigt auf 2,55 Prozent. Rürup-Rente: Ein Teil der Beiträge kann als Sonderausgabe in der Steuererklärung geltend gemacht werden. Der steuerliche Höchstbetrag steigt auf 23.362 Euro und der prozentuale Anteil, den das Finanzamt von den eingezahlten Beiträgen berücksichtigt, auf 84 Prozent. Maximal sind 19.624 Euro als Sonderausgaben abzugsfähig. Sachbezugswerte werden angepasst: Die Monatswerte für die Verpflegung steigen auf 241 Euro. Damit sind ab dem Jahreswechsel für verbilligte oder unentgeltliche Mahlzeiten folgende Werte anzusetzen: Frühstück 51 Euro monatlich/1,70 Euro kalendertäglich; Mittagessen 95 Euro monatlich/3,17 Euro kalendertäglich; Abendessen 95 Euro monatlich/3,17 Euro kalendertäglich. Die Werte für Sachbezüge erhöhen sich nur für die Verpflegung – der Wert für Unterkunft oder Miete bleibt unverändert bei 223 Euro. Schwerbehindertenrecht: Der Schwellenwert für die Freistellung einer ehrenamtlichen Vertrauensperson sinkt von 200 auf 100 Beschäftigte. Die Kündigung eines schwerbehinderten Beschäftigten ohne Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung ist unwirksam. Spendenbescheinigung: Spenden an kirchliche, mildtätige oder gemeinnützige Organisationen können steuerlich geltend gemacht werden. Für Spenden, die ab 1. Januar 2017 gezahlt werden, braucht der Nachweis nicht mehr der Einkommensteuererklärung beigefügt werden. Die Bescheinigungen müssten dem Finanzamt nur noch auf Anforderung vorgelegt werden und sind ein Jahr aufzubewahren. Steuererklärung: Wird beim monatlichen Lohnsteuerabzug ein Freibetrag berücksichtigt, besteht grundsätzlich die Pflicht, eine Einkommensteuererklärung abzugeben – es sei denn, der Steuerzahler hat nur geringe Einkünfte. Beträgt der Arbeitslohn maximal 11.200 Euro, muss keine Einkommensteuererklärung abgegeben werden. Umzugspauschale: Der Pauschbetrag für Umzüge, die bis Ende Januar 2017 abgeschlossen werden, beträgt für Ledige 746 und für Verheiratete 1.493 Euro – für spätere Umzüge 764 und 1.528 Euro. Für jede weitere im Haushalt lebende Person steigt die Pauschale zum Februar auf 337 Euro. Unterhalt: Unterhaltskosten für einen Dritten können als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden – maximal abziehbar sind 8.820 Euro, 168 Euro mehr als 2016. Unterhaltsvorschuss: Der Unterhaltsvorschuss wird ausgeweitet, die Begrenzung der Bezugsdauer auf sechs Jahre abgeschafft. Die Altersgrenze erhöht sich von 12 auf 18 Jahre. Weiterbildungsförderung in Kleinstunternehmen: Bei einer Weiterbildungsförderung von Beschäftigten durch die Bundesagentur für Arbeit entfällt in Betrieben mit weniger als zehn Beschäftigten die Kofinanzierung durch den Arbeitgeber. Zeitarbeit: Gleicher Lohn nach neun Monaten und maximal 18 Monate in einem Unternehmen (ab 01.04.2017). Der Verleiher darf denselben Arbeitnehmer nicht mehr länger als 18 Monate demselben Unternehmen überlassen. Danach muss dieser Arbeitnehmer entweder woanders arbeiten oder von der Firma, für die er bisher tätig war, übernommen werden. Leiharbeitnehmer sollen spätestens nach neun Monaten den gleichen Lohn wie die Stammbeschäftigten erhalten. Ausnahmen sind möglich, wenn die Tarifpartner abweichende Vereinbarungen treffen. Zusätzlicher Feiertag: Anlässlich des Luther-Jahres ist der 31.10.2017 in ganz Deutschland ein Feiertag. Quellen: Bundesnetzagentur, Bundesregierung, dpa, Steuerzahlerbund, Verbraucherzentrale



Erpressung durch Computerviren: So schützen Sie sich vor Ransomware Am besten schützen sich Unternehmer vor Ransomware, indem sie Infizierungen verhindern. Denn es ist einfacher und günstiger, sich um den Schutz zu kümmern, als mit den Konsequenzen einer Ransomware-Infizierung umzugehen. 5 Tipps gegen Ransomware – empfohlen von Kaspersky: Seien Sie kritisch beim Öffnen von E-Mails: Klicken Sie nicht auf integrierte Links bzw. öffnen Sie niemals unbekannte Anhänge. Angebliche Rechnungen, Mahnungen oder Zahlungsforderungen sollten grundsätzlich mit äußerster Vorsicht behandelt werden. Im Zweifel hilft ein Anruf beim angeblichen Absender. Seien Sie wachsam: Bei Anhängen oder E-Mails, die durch Rechtschreibfehler oder ungewöhnliche Dateiformate auffallen, sollte man besonders misstrauisch sein. Vorsicht gilt immer bei Dateianhängen mit den Endungen .exe, .bat, .com, .vbs, .cmd, .scr, .js oder doppelten Endungen wie .pdf.exe. Seien Sie up to date: Aktualisieren Sie regelmäßig Ihr Betriebssystem, den Browser, die Antivirus-Software und alle anderen installierten Programme. Denn Cyberkriminelle missbrauchen gerne Sicherheitslücken in diesen Programmen. Sichern Sie Ihre Daten: Machen Sie regelmäßig Sicherungskopien von ihren wichtigen Daten und bewahren Sie diese getrennt vom Rechner auf (z.B. über eine Cloud-Lösung oder eine externe Festplatte). Nutzen Sie aktiven Schutz: Als Grundschutz sollten Sie immer ein aktives und aktuelles Antiviren-Schutzprogramm installieren. Und sollte doch einmal ein Ransomware-Trojaner den Weg in Ihr Firmennetz gefunden haben, zahlen Sie kein Lösegeld. Wenden Sie sich an die Polizei. Hilfe liefert auch die Seite NoMoreRansom.org, die unter anderem von Europol und Kaspersky initiiert wurde. Hier finden Sie Tipps zum Schutz vor Ransomware. Zudem gibt es auf dieser Seite für zahlreiche Ransomware-Versionen sogenannte Entschlüsselungstools. Diese helfen, verschlüsselte Dateien wiederherzustellen.



Steuern auf den Punkt Erbschaftsteuerreform – Wie profitieren Unternehmer vom neuen Recht? Die Übertragung von Unternehmensvermögen an die nächste Generation wird im neuen Erbschaftsteuerrecht schwieriger und bürokratischer. Mehr als zuvor rückt die richtige Vorbereitung des Übertragungsvorgangs in das Zentrum der Steuerplanung. Dabei haben Unternehmer frühzeitig die folgenden Fragen zu klären: Wird begünstigungsfähiges Unternehmensvermögen übertragen? Der erbschaftsteuerlichen Begünstigung für Unternehmensvermögen unterliegt Betriebsvermögen, land- und forstwirtschaftliches Vermögen sowie die Übertragung von Kapitalgesellschaftsbeteiligungen größer als 25 Prozent. Zu welchem Anteil besteht das begünstigungsfähige Unternehmensvermögen aus Verwaltungsvermögen? Beträgt der Anteil mindestens 90 Prozent, wird die gesamte Übertragung nicht begünstigt. Beträgt der Anteil weniger als 90 Prozent, ist aufzuteilen: Nur das produktive Betriebsvermögen unterliegt einer Begünstigung; eine Begünstigung des Verwaltungsvermögens scheidet aus. Ein Anteil von 10 Prozent oder weniger ist unschädlich und wird mitbegünstigt. Welches Begünstigungsregime ist einschlägig? Für Übertragungen bis zu 26 Millionen Euro kommt ein 85-prozentiger oder sogar ein 100-prozentiger Verschonungsabschlag von der Erbschaftsteuer in Betracht. Für Übertragungen ab 26 Millionen Euro vermindert sich der Verschonungsabschlag sukzessive. Alternativ kommt ein Erlass von der Erbschaftsteuer infrage. Der Erlass ist davon abhängig, ob der Empfänger in der Lage ist, die Erbschaftsteuer aus seinem persönlichen Vermögen zu tragen. Dr. Sebastian Krauß, Neuss Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht, SteuerbüroKrauß www.steuerbuero-krauss.de



Erbschaftsteuerreform – Welche Gestaltungsmaßnahmen können Unternehmer ergreifen? Familienunternehmen können einen Bewertungsabschlag von bis zu 30 Prozent nutzen. Voraussetzung ist, dass Gewinnentnahmen, Anteilsverfügungen sowie Abfindungszahlungen beschränkt sind. Maßnahme: Die Voraussetzungen für den Bewertungsabschlag sind frühzeitig in der Satzung bzw. im Gesellschaftsvertrag anzulegen. Das produktive Betriebsvermögen wird begünstigt; Verwaltungsvermögen oberhalb einer 10-prozentigen Freibetragsregelung unterliegt der Besteuerung. Maßnahme: Der Anteil des begünstigten Vermögens am begünstigungsfähigen Vermögen ist durch die Umwandlung von Verwaltungsvermögen in produktives Betriebsvermögen zu erhöhen. Die Erbschaftsteuerbelastung kann existenzbedrohende Ausmaße annehmen. Ist der Steuerpflichtige auf die Stundung der Erbschaftsteuer angewiesen, werden ab dem zweiten Jahr Zinsen von 6 Prozent per anno fällig. Maßnahme: Alternative Finanzierungskonzepte zu günstigeren als den gesetzlichen Konditionen sind bereits vor der Übertragung auszuarbeiten. Der Erlass der Erbschaftsteuer für Übertragungsvorgänge größer als 26 Millionen Euro ist an die Bedürftigkeit des Empfängers, also an dessen persönliche Vermögensverhältnisse, geknüpft. Maßnahme: Damit der Erlass der Erbschaftsteuer gelingt, ist eine Analyse der persönlichen Vermögensverhältnisse der Empfänger vorzunehmen. Da auf Ebene der Empfänger das neu erworbene Vermögen bei der Prüfung der persönlichen Vermögensverhältnisse bereits teilweise zu berücksichtigen ist, muss das Unternehmensvermögen erbschaftsteueroptimal auf die Empfänger aufgeteilt werden. Dr. Sebastian Krauß, Neuss Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht, SteuerbüroKrauß www.steuerbuero-krauss.de



Steuerliche Maßnahmen zur Förderung von Flüchtlingen Der deutsche Mittelstand ist Vorreiter bei der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln engagieren sich von 600 befragten Unternehmen mit 250 oder mehr Mitarbeitern 75 Prozent für Flüchtlinge – bei den Dax Unternehmen sind es gerade einmal 10 Prozent. Mittelständische Unternehmen dürfen hierbei nicht vergessen, dass die Förderung der Hilfe für Flüchtlinge bis zum 31.12.2018 durch die folgenden steuerlichen Maßnahmen unterstützt wird: ƒƒ Für Spenden zur Unterstützung von Flüchtlingen ist ein vereinfachter Zuwendungsnachweis (Bareinzahlungsbeleg oder Kontoauszug) möglich. ƒƒ Gemeinnützige Körperschaften, die lediglich im Rahmen von Sonderaktionen, nicht aber laut ihrer Satzung Spenden zur Unterstützung von Flüchtlingen sammeln, verlieren ihre Steuerbegünstigung nicht. ƒƒ Gemeinnützige Körperschaften können freie Mittel, auch ohne Satzungsänderung und ohne ihre Steuerbegünstigung zu verlieren, zur Unterstützung von Flüchtlingen verwenden. ƒƒ Geld- oder Sachleistungen zur Unterstützung von Flüchtlingen, die im Wege von Sponsoringmaßnahmen erbracht werden, können als Betriebsausgaben geltend gemacht werden. ƒƒ Verzichtet ein Arbeitnehmer zugunsten der Unterstützung von Flüchtlingen auf Arbeitslohn, unterliegt dieser Lohnanteil nicht der Einkommensteuer. Dr. Sebastian Krauß, Neuss Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht, SteuerbüroKrauß www.steuerbuero-krauss.de



Alles was Recht ist Vorsicht Falle: Sozialversicherungsbeiträge Die Gier der Sozialversicherungsträger nach Beitragszahlern nimmt ein unerträgliches Ausmaß an. Beschäftigte, die traditionell freiberuflich tätig sind und von vornherein kein abhängiges Arbeitsverhältnis eingehen wollen, werden zwangsweise der Sozialversicherung unterworfen. Betroffen sind Musiker, Schauspieler und Sänger, die für einen Auftritt oder ein Gastspiel von Theatern, Schauspielhäusern, Opern und Konzerthäusern engagiert werden. Auf den Betriebshöfen finden Razzien statt und seit Jahrzehnten eingesetzte Werkvertragsverhältnisse werden stigmatisiert. Auch vor den höheren Etagen macht die Deutsche Rentenversicherung nicht Halt und beansprucht Sozialversicherungsbeiträge für Geschäftsführer. Selbstverständlich wurde in der Vergangenheit übertrieben, und selbstverständlich wurden Scheinwerkverträge abgeschlossen und Scheinselbständigkeit begründet. Dass diesen Fällen Einhalt zu gebieten ist, steht außer Frage. Dass jedoch dem Parteiwillen keine Rechnung mehr getragen wird, ist ein Skandal. Ein Opernsänger will nun mal sein Gastspiel nicht als abhängiger Arbeitnehmer absolvieren, sondern als freischaffender Künstler. Ein Schrottzerlegebetrieb will diese Aufgabe in eigener unternehmerischer Verantwortung auf dem Betriebshof des Kunden ausführen und will nicht seiner unternehmerischen Freiheit beraubt werden, um von der Deutsche Rentenversicherung als Arbeitnehmer qualifiziert zu werden. Ist erst einmal die Deutsche Rentenversicherung oder der Zoll im Haus, ist der Schaden groß. Die Strafanzeige wegen des Vorenthaltens von Sozialversicherungsbeiträgen und die Nachforderung des Gesamtsozialversicherungsbeitrags für vier zurückliegende Jahre nebst hohen Säumniszuschlägen belastet jedenfalls nicht nur die Kasse, sondern ruiniert häufig Existenzen. Die Beitragsbescheide ergehen ohne Rücksicht auf die vorgetragenen Argumente und werden umgehend vollstreckt. Die mittelständischen Unternehmen müssen sich wappnen. Ein erster Schritt, sich zu schützen, ist die richtige Vertragsgestaltung. Die tatsächliche Durchführung des Vertrages darf nicht vom vereinbarten Vertragsinhalt abweichen. In Zweifelsfällen kann bei der Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung ein Statusfeststellungsverfahren beantragt werden. Der Statusfeststellungsbescheid ist zwar nicht bindend, schützt jedoch vor einer rückwirkenden Inanspruchnahme von Sozialversicherungsbeiträgen. Die Wirkung des Statusfeststellungsbescheides ist gegenstandslos, sobald sich der zugrunde liegende Sachverhalt ändert (andere Tätigkeit, andere Arbeitszeiten, etc.). Das Thema ist in jeder Hinsicht brisant. Neben den oben angesprochenen Gefahrenquellen droht auch eine persönliche Inanspruchnahme von Geschäftsführer und/oder Vorstand, jedenfalls in den Fällen, in denen die Beiträge wegen fehlender Leistungsfähigkeit nicht mehr beim Unternehmen



durchgesetzt werden können. Daneben gehen Unternehmen dazu über, Geschäftsführer und/oder Vorstand auf Schadenersatz in Anspruch zu nehmen im Hinblick darauf, dass bei richtiger Handhabe nicht der Gesamtsozialversicherungsbeitrag, sondern nur der hälftige Beitrag gegenüber der Deutschen Rentenversicherung geschuldet gewesen wäre. Der Schadenersatzanspruch erstreckt sich auch auf die nicht zu vernachlässigenden Säumniszuschläge. Prof. Dr. Stefan Nägele, Stuttgart Rechtsanwalt, Naegele – Kanzlei für Arbeitsrecht www.naegele.eu



Rangrücktritt zur Insolvenzvermeidung Durch die Vereinbarung eines Rangrücktritts können die Parteien vermeiden, dass eine Verbindlichkeit in der Krise des Schuldnerunternehmens zu dem Insolvenzgrund der Überschuldung führt. Bei der Gestaltung eines Rangrücktritts kommt es allerdings auf jedes Wort an, denn die Parteien wollen meist zwei auf den ersten Blick widerstreitende Ziele erreichen: ƒƒ Insolvenzrechtlich soll die Formulierung auf der einen Seite dazu führen, dass die Forderung nicht in die Überschuldungsbilanz einzustellen ist. Dafür sollte der Rangrücktritt möglichst weit gefasst sein. Nach der Rechtsprechung muss ein Rangrücktritt vereinbart werden, der sowohl für das Insolvenzverfahren (Nachrang hinter den Forderungen gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 InsO) als auch für die Zeit vor Beginn des Insolvenzverfahrens gilt (keine Geltendmachung der Forderung, solange dies zur Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit führen würde). ƒƒ Steuerrechtlich soll die Formulierung auf der anderen Seite in der Regel dazu führen, dass die Forderung weiterhin in der Steuerbilanz passiviert werden darf, um zu vermeiden, dass die Forderung erfolgswirksam auszubuchen ist. Dafür darf der Rangrücktritt wiederum nicht zu weit gefasst sein. Vor allem ist klarzustellen, dass die Verbindlichkeit nicht nur aus zukünftigen Gewinnen und Liquidationsüberschuss, sondern auch aus „sonstigem freien Vermögen“ getilgt werden darf. Deswegen ist den Beteiligten dringend zu empfehlen, vor Vereinbarung eines Rangrücktritts insolvenzrechtlichen und steuerlichen Rat einzuholen. Andernfalls drohen Risiken, sowohl für den Gläubiger als auch für den Schuldner der betreffenden Forderung. Dr. Friedemann Eberspächer, Berlin Rechtsanwalt, Raue LLP www.raue.com



Chancen und Risiken: Europäische Kontenpfändungsverordnung Von der mittelständischen Wirtschaft fast unbemerkt, wird am 18. Januar 2017 in Deutschland eine Verordnung der Europäischen Union umgesetzt, die das Forderungsmanagement mit zahlungsunwilligen Kunden im EU-Ausland erheblich verändern wird. Aber die sogenannte Europäische Kontenpfändungsverordnung birgt Chancen und Risiken zugleich. Fast jedem Mittelständler ist das Problem bereits begegnet: Der in Frankreich, Italien, Griechenland, Rumänien oder einem anderen EU-Mitgliedstaat ansässige Kunde hat zwar die Lieferung erhalten, tut sich aber mit der Bezahlung der offenen Rechnung bestenfalls „schwer“. Mahnungen bleiben ohne Erfolg, man wird immer wieder vertröstet. Zwar hat man im Vertrag sogar deutsches Recht und einen Gerichtsstand im Inland vereinbart, im Ergebnis steht man jedoch vor einem langen und schweren Weg mit einem vor allem wirtschaftlich ungewissen Ausgang: Die Forderung mag noch so berechtigt sein, offen bleibt jedoch die Frage, ob der Kunde im Ausland am Ende des Tages, bzw. am Ende des Prozesses, noch zahlen kann und welche Aussicht die Zwangsvollstreckung hat. Bereits seit einigen Jahren hat sich die Europäische Union dieser Problematik angenommen. Auf Grundlage von Artikel 81 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), wonach unter anderem die gegenseitige Anerkennung und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen zwischen den Mitgliedstaaten Angelegenheit der Europäischen Union ist, hat die Kommission eine Verordnung unter einem gewohnt sperrigen Titel erarbeitet: Diese sogenannte „Verordnung (EU) Nr. 655/2014 vom 15. Mai 2014 zur Einführung eines Verfahrens für einen Europäischen Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung im Hinblick auf die Erleichterung der grenzüberschreitenden Eintreibung von Forderungen in Zivil- und Handelssachen“ wird am 18. Januar 2017 in geltendes deutsches Recht umgesetzt. Die Verordnung soll es erleichtern, Konten im EU-Ausland (mit Ausnahme von Großbritannien und Dänemark) zu beschlagnahmen. Dies kann vor, während oder nach einem Gerichtsverfahren erfolgen. Ein Gläubiger kann dieses Mittel ergreifen, wenn er befürchtet, dass der Schuldner seine Vermögenswerte vor Vollstreckung einer Gerichtsentscheidung verschleiern oder verbrauchen wird. Die Verordnung gilt, von einigen genau festgelegten Rechtsgebieten abgesehen, für die Absicherung von Forderungen gegen Unternehmen und Verbraucher in fast allen Gebieten des Zivil- und Handelsrechts. Nach dem Willen des EU-Gesetzgebers soll diese Verordnung dem Gläubiger eine über das nationale Recht hinausgehende Möglichkeit geben, seine Forderungen zu sichern. Ein Gläubiger soll eine Sicherungsmaßnahme in Form eines sogenannten Europäischen Beschlusses zur vorläufigen Kontenpfändung (im Folgenden „Beschluss“) erwirken können, um die Überweisung oder Abhebung von Geldern, die sein Schuldner auf einem in einem anderen Mitgliedstaat geführten Bankkonto hält, zu verhindern, wenn die Gefahr besteht, dass die spätere Vollstreckung seiner Forderung gegenüber dem Schuldner ohne eine solche Maßnahme unmöglich oder erheblich erschwert wird.



Den Begriff des Auslandsbezuges sieht die EU bewusst weit: Eine grenzüberschreitende Rechtssache liegt bereits dann vor, wenn das mit dem Antrag auf Erlass eines Beschlusses zur vorläufigen Pfändung befasste Gericht seinen Sitz in einem EU-Mitgliedstaat hat und das von dem Beschluss betroffene Bankkonto in einem anderen EU-Mitgliedstaat geführt wird. Eine grenzüberschreitende Rechtssache liegt auch dann vor, wenn der Gläubiger seinen Wohnsitz in einem EU-Mitgliedstaat hat und das Gericht sowie das vorläufig zu pfändende Bankkonto in einem anderen EU-Mitgliedstaat liegen. Zuständig ist immer das Gericht, das in der Hauptsache zuständig ist bzw. wäre. Geht es um einen Verbraucher, sind immer die Gerichte des EU-Mitgliedstaates zuständig, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat. Die Verordnung findet auch Anwendung auf Schuldner, die keinen Wohnsitz, aber ein Konto in einem EU-Mitgliedstaat haben. Die weiteren Voraussetzungen bestimmen sich nach der Frage, ob der Gläubiger bereits eine gerichtliche Entscheidung in der Hand hat oder nicht. Gibt es eine gerichtliche Entscheidung, so muss der Gläubiger darlegen, dass der Erlass des vorläufigen Pfändungsbeschlusses dringend erforderlich ist, weil eine tatsächliche Gefahr besteht, dass ohne diese Maßnahme die spätere Vollstreckung unmöglich oder sehr erschwert wird. Wie im deutschen Arrestverfahren, stehen dem Gläubiger in Deutschland dafür alle Beweismittel einschließlich der Versicherung an Eides statt zur Verfügung. Hat der Gläubiger hingegen noch keine gerichtliche Entscheidung erstritten, muss er zusätzlich darlegen, dass in der Hauptsache voraussichtlich zu seinen Gunsten zu entscheiden ist. Die wesentlichen Unterschiede zu dem in Deutschland seit mehr als 100 Jahren bekannten Arrest ergeben sich jedoch aus der Begründung der Verordnung. Ist es in Deutschland in der Praxis fast unmöglich, im Rahmen eines normalen kaufmännischen Rechtsstreites einen Arrest als Sicherungsmaßnahme zu erhalten, so deutet der Wortlaut der Verordnung auf anderes hin. Danach soll ausreichend sein, dass der Gläubiger glaubhaft macht, dass ohne den Beschluss die Vollstreckung einer bestehenden oder künftigen gerichtlichen Entscheidung wahrscheinlich unmöglich oder erheblich erschwert würde, weil eine tatsächliche Gefahr besteht, dass der Schuldner seine Vermögenswerte aufbraucht, verschleiert oder vernichtet oder aber unter Wert oder in einem unüblichen Ausmaß oder durch unübliche Handlungen veräußert, noch bevor der Gläubiger die Vollstreckung der bestehenden oder einer künftigen gerichtlichen Entscheidung erwirken kann. Will man es als hinreichend ansehen, dass die Gefahr des „Verbrauchens“ der Vermögenswerte zur Pfändung ausreicht, dann werden die europäischen Regelungen einen sehr weiten Anwendungsbereich haben – ein solches Risiko dürfte regelmäßig bestehen. Jeder Antrag ist gemäß Art. 19 der Verordnung unter Verwendung des Formblattes gemäß Anhang I der Durchführungsverordnung 2016/1823 zu stellen. Das Gericht hat, wenn noch kein Urteil über die Forderung vorliegt, gemäß Art. 18 der Verordnung über einen Antrag innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Antragseinreichung zu entscheiden. Gibt es bereits ein Urteil, muss die Entscheidung innerhalb von fünf Arbeitstagen ergehen. Vor Erlass eines Pfändungsbeschlusses wird der Schuldner nicht über den Antrag informiert, denn die EU setzt nach Art. 11 der Verordnung bewusst



auf den Überraschungseffekt. Erlangt der Gläubiger einen vorläufigen Pfändungsbeschluss ohne vorherige gerichtliche Entscheidung, muss er innerhalb von 30 Tagen nach Antragseinreichung bzw. innerhalb von 14 Tagen nach Erlass des Beschlusses nachweisen, dass er ein Verfahren in der Hauptsache eingeleitet hat, mithin Klage eingereicht hat. Unterlässt der Gläubiger dies, hat das Gericht den Beschluss zu widerrufen. Zudem kann sich der Gläubiger gegenüber seinem Schuldner schadensersatzpflichtig machen. Eine echte Neuerung im Vergleich zum deutschen Recht ist die nach Art. 14 der Verordnung bestehende Möglichkeit, einen Antrag auf Einholung von Kontoinformationen zu stellen. Wenn der Gläubiger nur wenige Informationen über Konten des Schuldners hat, so ist dies eine wichtige Neuerung: Die Verordnung gibt dem Gläubiger die Möglichkeit, über das Gericht Kontoinformationen einholen zu lassen. Der Gläubiger muss mittels eines Formulars begründen, warum der Schuldner seiner Auffassung nach ein oder mehrere Konten bei einer Bank in einem bestimmten Mitgliedstaat unterhält. Sofern das Gericht dem Antrag folgt, ersucht es die Auskunftsbehörde des Vollstreckungsmitgliedstaates um Einholung der Information. In Deutschland soll dafür das Bundesamt für Justiz zuständig sein. Es soll das Bundeszentralamt für Steuern ersuchen können, bei den Kreditinstituten die in § 93b Abs. 1 AO bezeichneten Daten im automatisierten Verfahren abzurufen. Einen bestimmten Zeithorizont für die Erledigung gibt die Verordnung jedoch nicht vor. Die Vollstreckung eines Kontenpfändungsbeschlusses richtet sich nach Art. 23 der Verordnung nach dem jeweiligen nationalen Recht und hier wird es uneinheitliche Handhabungen in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten geben. In Deutschland z.B. leitet der Gläubiger selbst die Zwangsvollstreckung ein. Er muss sich infolge dessen auch selbst um die Übermittlung des Beschlusses an die zuständige Behörde (welche das im Detail auch immer sein mag) im anderen EU-Mitgliedstaat kümmern. In der Praxis wird es daher nicht ohne örtlich zugelassene Rechtsanwälte gehen. Der Beschluss eines (z.B.) deutschen Gerichtes ist dann über die in dem jeweiligen Mitgliedstaat zuständige Behörde dem Bankinstitut in Polen, Rumänien, Frankreich oder in einem anderen EU-Mitgliedstaat zuzustellen und dort wie eine inländische Gerichtsentscheidung zu beachten. All das eröffnet dem Mittelständler zunächst auf dem Papier erhebliche Chancen für sein Forderungsmanagement. Wie gut diese Regelungen in der Praxis funktionieren, muss sich noch zeigen, denn es fehlt an jeglicher praktischer Erfahrung. Ebenso muss die Praxis zeigen, wie die unterschiedlichen EU-Mitgliedstaaten mit den gesetzlichen Voraussetzungen für den Erlass eines solchen Beschlusses umgehen. In den 28, bzw. hier 26 relevanten EU-Mitgliedstaaten gibt es durchaus sehr unterschiedliche nationale Vorstellungen und Rechtsgedanken, wenn es um die Sicherung streitiger Forderungen geht. In Deutschland waren die Möglichkeiten dazu bislang sehr restriktiv, anderswo gab es auch bisher schon wesentlich weitergehende Möglichkeiten. Der Mittelständler hat aber auch neue Risiken, derer man sich bewusst sein muss: Jeder Mittelständler, der sich entweder auf einen ausländischen



Gerichtsstand einlässt oder aber aufgrund ausländischen Rechtes bei Auslandsgeschäften aufgrund dortiger gesetzlicher Regelung unter die Zuständigkeit lokaler Gerichte fällt (oder fallen könnte), muss damit rechnen, dass aufgrund eines im Ausland ergangenen Europäischen Kontenpfändungsbeschlusses seine deutschen Konten „dicht gemacht“ werden. Zwar sieht die Verordnung vor, dass vom Gläubiger ggf. Sicherheit zu leisten ist und zwar gibt es nach Erlass eines solchen Beschlusses Rechtsmittel und mögliche Schadenersatzansprüche. In der Praxis wird das aber wenig helfen, wenn einen Tag vor dem Lohnzahlungstermin oder aber dem Fälligkeitstermin für Steuern und Sozialabgaben die Konten eingefroren werden. Der Schaden (und sei es auch nur ein Imageschaden) ist dann eingetreten. Im Rahmen der Osterweiterung der Europäischen Union waren zudem die Bekämpfung der Korruption, der Aufbau einer unabhängigen Justiz und die Schaffung funktionierender Behörden Kernprobleme. In den letzten Jahren wurden erhebliche Fortschritte erzielt. Ob diese Fortschritte aber ausreichend sind, hier einen Missbrauch im Rahmen solcher pan-europäischer Vollstreckungstitel insgesamt zu verhindern, wird ebenfalls die Praxis zeigen müssen. Thomas Weimann, Rechtsanwalt Leiter der deutschen Disputes Praxis bei Herbert Smith Freehills, Düsseldorf www.herbertsmithfreehills.com



MITTELSTAND aktuell ist der monatlich erscheinende Newsletter des BVMW – Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands e.V. Hier geht es zum Impressum.  



 



 



 



 



 



Hinweis: Öffnungs- und Klickraten werden zu Marketingzwecken von uns getrackt. Wir erheben Daten ausschließlich in anonymisierter Form. Es werden zu keinem Zeitpunkt personenbezogene Daten erhoben oder gespeichert.



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Januar 2017 Liebe Leserin, lieber Leser, dem Mittelstand ... - BVMW 

01.01.2017 - Dazu gehÃ¶ren etwa BeitrÃ¤ge zur gesetzlichen Rentenkasse oder zu den Versorgungswerken. FÃ¼r die BerÃ¼ck- sichtigung der Sonderausgaben gilt ein HÃ¶chstbetrag von 23.362 Euro. Maximal kÃ¶nnen 84 Prozent abgesetzt werden. Bei Arbeitnehme










 


[image: alt]





November 2016 Liebe Leserin, lieber Leser, der Kampf um ... - BVMW 

01.11.2016 - tionalen IT-Gipfels zur Digitalkonferenz in die Estnische Botschaft in Berlin. .... schaftsbetriebs etwa mit einem Personaldienstleister zu prÃ¼fen.










 


[image: alt]





Dezember 2016 Liebe Leserin, lieber Leser, die ... - BVMW 

01.12.2016 - Mehr zu betrieblichen Altersvorsorge .... bis 25 Prozent ihren Mitarbeitern freiwillig, wie das Deutsche Institut für. Zeitwertkonten und ...










 


[image: alt]





August 2016 Liebe Leserin, lieber Leser, geht es nach ... - BVMW 

01.08.2016 - Wie kann die Digitalisierung bei KMU gelingen? Die erste HÃ¼rde ... gestresst? Das muss nicht sein, denn FÃ¼hrungskrÃ¤fte kÃ¶nnen ihre Erreich-.










 


[image: alt]





August 2016 Liebe Leserin, lieber Leser, geht es nach ... - BVMW 

01.08.2016 - bare Lasten fÃ¼r EE-Strom bei NetzengpÃ¤ssen genutzt werden. Rainer Heidorn. Rechtsanwalt. KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ...










 


[image: alt]





November 2016 Liebe Leserin, lieber Leser, der Kampf um ... - BVMW 

01.11.2016 - Bargeld anschaffen, um Negativzinsen zu vermeiden. Es gibt verschiedene MaÃŸnahmen, die weitaus geringeren. Aufwand bedeuten.










 


[image: alt]





Oktober 2016 Liebe Leserin, lieber Leser, als neuer ... - BVMW 

01.10.2016 - Hat zum Beispiel ein. Unternehmen in Zittau eine Vertriebsniederlassung in Grottau (Tschechien), und wird mit Mitarbeitern aus Deutschland ...










 


[image: alt]





Juli 2016 Liebe Leserin, lieber Leser, die Bundesregierung ... - BVMW 

01.07.2016 - lung nicht alle Rechtsunsicherheiten fÃ¼r Unternehmen und hemmt damit ... FÃ¼r alle grenzÃ¼berschreitenden Um- .... Status quo zum Brexit.










 


[image: alt]





Oktober 2016 Liebe Leserin, lieber Leser, als neuer ... - BVMW 

01.10.2016 - seien die einzige Lebensversicherung fÃ¼r KMU, sagte Internetunternehmer. Dr. Florian ... 3 Top-Standorte im Vergleich. Vom 23. bis 30.










 


[image: alt]





September 2016 Liebe Leserin, lieber Leser, vergangenen ... - BVMW 

01.09.2016 - vergangenen Monat haben wir Sie gefragt, was Sie von der Blauen Pla- .... wobei diese sich mitunter dadurch noch erhÃ¶hen, dass Mandanten ...










 


[image: alt]





September 2016 Liebe Leserin, lieber Leser, vergangenen ... - BVMW 

01.09.2016 - EU-Kommissar Günther Oettinger. Jetzt anmelden ... mit Günther Oettinger. Was bedeutet die ... Chef-Volkswirt [email protected] ...










 


[image: alt]





Juli 2016 Liebe Leserin, lieber Leser, die Bundesregierung ... - BVMW 

01.07.2016 - Juli 2016. Liebe Leserin, lieber Leser, ... Der BVMW und sein Partner in der Mittelstandsallianz, der HÃ¤ndlerbund, begrÃ¼ÃŸen ... bestehen kann.










 


[image: alt]





Dezember 2016 Liebe Leserin, lieber Leser, die ... - BVMW 

01.12.2016 - Wollen Sie wissen, wie digital Sie im Vergleich zu Ihrer Branche .... Aus Sicht des Mittelstandes sollte die bAV-Reform aus wenigen einfachen.










 


[image: alt]





Liebe Leserin, lieber Leser, Fasten ist gerade im Trend 

01.03.2019 - Opfergang an vielen Orten noch beim Requiem fort. (Lexikon fÃ¼r Theologie und ... Februar. Die Pfarrkirche Hartkirchen war gut gefÃ¼llt, als das.










 


[image: alt]





MITTELSTAND aktuell - BVMW 

cher wird nicht per se fÃ¼r Leiharbeit â€žgesperrtâ€œ, sodass der fle- xible Personaleinsatz insgesamt kaum spÃ¼rbar gehemmt wird. Ein zweites wesentliches Anliegen ...










 


[image: alt]





MITTELSTAND aktuell - BVMW 

16.01.2016 - (Anti-Terror und Menschenrechte). Die USA erfÃ¼llen ebenfalls ihre Verpflichtungen unter dem JC-. POA. Diese sind allerdings nicht so ...










 


[image: alt]





MITTELSTAND aktuell - BVMW 

aktuellen Ã„nderungsvorhaben bei Zeitarbeit und Werk- vertrÃ¤gen. Hier muss ... Hochqualifizierte Migranten fÃ¼r KMU in Berlin/Brandenburg. FachkrÃ¤fte aus dem ...










 


[image: alt]





MITTELSTAND aktuell - BVMW 

der Konsum der Deutschen werde es auch im neuen Jahr wieder richten, ist angesichts volkswirtschaftlich bedeutender Entwicklungen in Asien und.










 


[image: alt]





MITTELSTAND aktuell - BVMW 

te Fahrt ein geringerer Lohn vereinbart werden, als fÃ¼r die Ã¼b- rige Arbeitszeit. [Entscheidungen, Richtlinie: EuGH, Urteil v. 10.09.2015 - C-266/14;. BAG, Urteil v.










 


[image: alt]





MITTELSTAND aktuell - BVMW 

Deutschland und die TÃ¼rkei unterhalten eine starke Handels- partnerschaft und sind ... der Verhandlungen Ã¼ber einen EU-Beitritt der TÃ¼rkei beste- hen bleiben und sogar ... Banken von Finanztransaktionssystemen, wie z.B. SWIFT) vorsehen;.










 


[image: alt]





MITTELSTAND aktuell - BVMW 

Der deutsche Mittelstand fordert daher Ã„nderungen bei. TTIP. Mehrâ€¦ ... Auf dem Mittelstand-Digital-Kon- gress des Bundeswirtschaftsministeriums prÃ¤sentierte.










 


[image: alt]





MITTELSTAND aktuell - BVMW 

Dr. Wolfgang Reinhart. Umfrage: Mittelstand will 2016 kräftig investieren ... Das Wiener Abkommen – Aufhebung des Iran-Embargos? Chan- cen und Risiken für ...










 


[image: alt]





MITTELSTAND aktuell - BVMW 

Am 25.07.2015 ist das IT-Sicherheitsgesetz in Kraft getreten. â–« Zweck des IT-Sicherheitsgesetzes ist die â€žsignifikante Ver- besserung der Sicherheit ...










 


[image: alt]





MITTELSTAND aktuell - BVMW 

16.01.2016 - Genehmigungsverfahren fÃ¼r den Export dieser GÃ¼terkategori- en. Ein Verbot bleibt fÃ¼r GÃ¼ter des MTCR-Regimes bestehen. â–« Das Verbot des ...










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














